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Gesetz, betr. Kaufmanusgerichte.
Vom 6. Juli 1904.

Kr Wilhelm , von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser,
König von Preußen re.

«rdnen im Namen des Reicks , nach erfolgter
Zustimmung des BundcSrats und des Reichstags,
»8 folgt:
Errichtung und Zusammensetzung der

Kaufmanusgerichte.
81.

Zur Entscheidung von Streitigkeiten aus dem
Neust- oder Lehrverhältnisse zwischen Kaufleuten
ei„erse!ts und ihren Handlungsgehilfen oder
beedlungslehrlingkn andererseits können bei vor-
MSenem Bedürfnisse Kaufmanusgerichte errichtet
Serben.
p Die Errichtung erfolgt für den Bezirk einer
Kemcilide durch Ortsftalut nach Maßgabe des
k der Gewerbeordnung . Die Entscheidung der
ßderenVerwaltungsbehörde über die Genehmigung
dis Elanits ist binnen sechs Monaten zn erteilen.
Nc Entscheidung , durch welche die Genehmigung
«isagt wird , muß mit Gründen versehe » sei ».

Mehrere Gemeinden können sich durch üvereiu-
siimmende Ortssiatuten zur Errichtung eines
-meinsamen Kausmannsgericht « für ihre Bezirke
Bereinigen. Für die Genehmigung der überein»
ilimmenden Ortsstatute ist die höhere VerwaltungS-
dchörde zuständig , in deren Bezirk das Kaufmanns-
«richt seinen Sitz baden soll,
n Auch für den Bezirk eines weitere » Kommunal-
«iblmdcs kann ein Kausmannsgericht errichtet
Beiden. Die Errichtung erfolgt in diesem Falle
noch Maßgabe der Vorschriften , nach welchen
Ängelegenbeitcn des Verbandes statutarisch geregelt
budkn. Die Zuständigkeit eines solchen Gericht«
ist ausgeschlossen, soweit die Zuständigkeit eines
sie eine oder Niedrere Gemeinden des Bezirks
kfteiimben oder Weiter errichteten Kausmanns-
«ttitte begründet ist.
= Die Landes -Zentralbehörde kann auf Antrag
BeteiligterKauflente oder Handlungsgehilfen die
irriditnng anordnen , wenn ungeachtet einer von
flr an die beteiligten Gemeinden oder den weiteren
lstmmunaloerband ergangenen Aufforderung inner-
iaib der gesetzten Frist die Errichtung auf dem in

Ws . 2 bis 4 vorgesehenen Wege nicht erfolgt ist.
illle Beslimmnngkn , welche dieses Gesetz dem
Statute vorbehält , erfolgen in diesem Falle durch
mordnuug der Landes -Zenlralbebörde.

Vor der Errichtung sind sowohl Kausteute als
-Hilfen de» Bezirks in entsprechender

zu hören.
8 2.

l Für Gemeinden , welche nach der jeweilig letzten
«Erzählung mehr als zwanzigtansend Einwohner
We », muß ein Kausmannsgericht errichtet werden.
Die Landes -Zentralbehörde ' hat erforderlichenfalls
d>k Errichtung »ach Maßgabe der Vorschriften des

Waf } 5, anzuordne » , ohne daß es eines An-
mzr beteiligter Kaufleute oder Handlungsgehilfen
lldarf,

8 3-

-. Die Landes -Zentralbehörde kan » die örtliche
Mändigkeit eines auf ihre Anordnung errichteten
«anfmanurgericht « aurdehnen . Die beteiligten
mtrbchorden find zuvor zn hören.

8 4.
Auf Handlungsgehilfen , deren JahrcSarbeitS-

"ndienfl an Loh » oder Gehalt den Betrag von
Mausend Mark übersteigt , sowie auf die in
Apotheken beschäftigten Gehilfen und Lehrlinge
mdkn die Vorschriften dieses Gesetzes keine An¬
bindung.
| § 5.
. Dü Kanfmannegerichte find ohne Rücksicht auf
m Viert des Streitgegenstandes zuständig für

mreitlftkeiten der im 8 1, Absatz 1, bezeichneten
toen» die Streitigkeiten betreffen:

l ) den Antritt , die Fortsetzung oder die Auf-
A des Dienst - oder Lehrverhältnisses , sowie die

- -»bandigung oder den Inhalt des Zeugnisse « ;
>?. Leistungen aus dem Dienst - oder Lehr-

"ichaltnisse;
x. - b) die Rückgabe von Sicherheiten , Zeugnissen,

Eonspapieren oder anderen Gegenständen,
!,« » •>?u8  Anlaß des Dienst - oder Lehrverhält-
"Mi übergeben .norden sind;
Jul ? * die Aniprüche auf Schadenersatz oder

einer Vertragsstrafe wegen Nichterfüllung
dicht gehöriger Erfüllung der Verpflichtungen,

toiA £,e unter No . 1 bis 3 bezeichneten Gegen-
Un-i * betreffen , sowie wegen gesetzwidriger oder
MMrger Eintragungen in Zeugnisse , Kranken-

oder QuittnngSkartcn der Jnvaliden-
°°si>chkrung-,

y  die Berechnung und Anrechnung der von
« vandluiigsgehilsen oder Handlungslehrlingen

tritt» nbtn  Krankenverstcherungsbeilräge und ©in»
*2f **P>« (88 63a , 65 des KrankenvcrstcherungS-

8 6.

die Ansprüche aus einer Vereinbarung , durch
>i»„ JL der Handlungsgehilfe oder HandlunaSlehr-

di« „ gch Beendigung de« Dienst - oder

V^ Ptotanfo » in seiner gewerblichen Tätigkeit

die Zuständigkeit einer Kaufmanns-
8-ti^ U>ird die Zuständigkeit der ordentlichen

"ch/k ausgeschlossen.
d» ^ rembarunoen , durch welche der Entscheidung
tz.I^ « °ufma »»sgerlchts künftige Streitigkeiten,
taJSL seiner Zuständigkeit gehören , entzogen

sind nichtig.

87

Die Zusammensetzung des Gerichts nach Maß¬
gabe der Vorschriften dieses Gesetzes ist durch das
Statut zu regeln.

8 8. -'
Die Kosten der Einrichtung und der Unter¬

haltung des Gerichts sind , soweit sie in dessen
Einnahmen ihre Deckung nicht finden , von der
Gemeinde oder dem weiteren Kommunalverbande
zu tragen.

Soll da « Gericht nicht ausschließlich für eine
Gemeinde oder einen weiteren Kommunalverband
zuständig sein , so ist bei Festsetzung der Zuständig¬
keit zugleich zu bestimmen , zu welchen Anteilen die
einzelnen Bezirke an der Deckung der Kosten
teilnehmen.

Gebühren . Kosten und Strafen , welche in
Kemäßbeik dieses Gesetzes zur Hebung gelangen,
bilden Eimiahmen der Gerichts.

8 9-

Für jede « KansmannSaericht sind ein Vor¬
sitzender und mindest -ns ein Stellvertreter desselben,
sowie die erforderliche Zabl von Beisitzern zn
berufen . Die Zahl der Beisitzer soll mindestens
vier betragen.

Bei Kgufmannsgerichten , welche ans mehreren
Abteilniigen ( Kammern ) bestehen , können mehrere
Vorsitzende bestellt werden.

Bestebt am Siee des KanfmamiSgerichtS ein
auf Grund des 8 1 oder des 8 2 des Gewerbe-
gerichtsaesetzes errichtetes Gewerbegericht , so sind
i » der Regel dessen Vorsitzender und seine Stell¬
vertreter , sofern auf sie die im 8 11 Abi . 1 be-
zeichneten Voraussetzungen zutreffen , zugleich zum
Vorsitzenden und zu stellvertretende » Vorsitzenden
des KanimannsgerichtS zu bestellen , auch gemein¬
same Einrichlnngeii für die Gerichtsichreiberei , den
Büreandienst . die SitzungS - und Büreauräumlich»
keilen und dergleichen zu treffen.

8 10.

Zum Mitglied eines KanfmamiSgerichtS können
nicht berufen werden:

1) Personen weiblichen Geschlechts;
2 ) Ausländer:
3 ) Personen , welche die Fähigkeit zur Bekleidung

öffentlicher Ämter infolge strafgerichtlicher Ver¬
urteilung verloren haben;

4 ) Personen , gegen welche das Hauptverfabren
wegen eines Verbrechens oder Vergehens eröffnet
ist, das die Aberkennung der bürgerlichen Ebren-
rechte oder der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher
Ämter zur Folge haben kann;

5 ) Personen , welche infolge gerichtlicher An¬
ordnung in der Verfügung über ihr Vermöge»
beschränkt sind.

Zinn Mitglied eines Kaufmannsgerichts soll
nur berufen werden , wer da « dreißigste Lebens¬
jahr vollendet und in dem der Wahl voran¬
gegangenen Jahre für sich oder seine Familie
Armem,nlerstützung au « öffentlichen Mitteln nicht
empfangen oder die empfangene Armenu »terstutz »ng
erstattet hat.

Zum Beisitzer soll nur berufen werde » , wer
im Bezirke d-S Gericht « seit mindestens zwei
Jahren seine Handelsniederlassung hat oder be¬
schäftigt ist.

d

Als Vorsitzender und dessen Stellvertreter
sollen Personen gewählt werden , welche die Fädig¬
keit zum Richieramt erlangt haben ; auch können
Personen gewählt werden , welche die Fähigkeit
zum höheren Verwaltungsdienst besitzen . Aus¬
nahme » kann die höhere VerwaktmigSbebördc zn-
lasien . Der Vorsitzende » nd feine Stellvertreter
dürfen weder Kauflente noch Handlungsgehilfen fein.

Sie werden durch den Magistrat , und wo ein
solcher nicht vorhanden ist oder das Statut dies
bestimmt , durch die Gemeindevertretung , in weiteren
Kommnnalverbänden durch die Verirctmig de?
Verbandes auf mindestens ein Jahr gewäblt.

Ihre Wahl bedarf der Bestätigung der
böberen Verwaltnngrbebörde , in deren Bezirk da«
Kaufmannsgericht seinen Sitz hat . Diese Be¬
stimmung findet auf Staats - oder G >mei »de-
beamte . welche ihr Amt kraft staatlicher Ernennung
oder Bestätigung ve"walt >n , keine Anwendung , so¬
lange sie dieser Amt bekleiden . Einer Bestätigung
bedarf es ferner nicht , wenn im Falle des 8 9
Abs . 3 der Vorsitzende de« Gewerbegerichts oder
sein Stellverireter zum Vorsitzenden oder zum stell-
vertreienden Vorsitzenden des Knuimanusgerichis

gewäblt werden . ^ ^

Die Beisitzer müssen zur Hälfte au « den Kanf-
leutcn , welche mindestens einen Handlungsgehilfe»
oder Handlungslehrling regelmäßig da ? Jahr hin-
durch oder zu gewissen Zeiten des Jahres be¬
schäftigen . zur Hälfte ans den Handlungsgehilfen
entnommen werden.

Die ersteren Beisitzer werden mittels Wahl der
im Abs . 1 bezeichneten Kaufleule , die letzteren
mittels Wahl der Handlnngsgehilten bestellt . Die
Wa !>l der Beisitzer ist unmittelbar und geheim ; sie
findet nach den Grundsätzen der Verbältniswabl
stall derart , daß neben den Mehrheitsgrupven
auch die Minderveitsgrupven entsprechend ihrer
Zahl vertreten sind . Hierbei kann die Stimm¬
abgabe auf Vor ' chlagrliste » beschränkt werden , die
bi« zu einem im Statut festgesetzten Zeitpunkt vor
der Wahl einzureicheu sind.

Die Wahl erfolgt auf mindestens ein Jahr
und höchsten » sechs Jahre . Eine Wiederwahl ist

zulässig . ^ ig.

Zur Teilnahme an den Wahlen ist berechtigt,
sper'da« sünfundzwanzigste Lebensjahr vollendet

hat und in dem Bezirk des Kaufmannsgerichts
seine Handelsniederlassung hat oder beschäftigt ist.

Zur Teilnahme an den Wahlen sind nicht be¬
rechtigt die im § 10 Abs . 1 bezeichneten Personen.

8 14.
Den Kaufleuten im Sinne der 88 11 bis 13

stehen gleich die Mitglieder des Vorstandes einer
Aktiengesellschaft oder eingetragenen Genossenschaft
oder einer als Kaufmann geltenden juristischen
Person , sowie die Geschäftsführer einer Gesellschaft
mit beschränkter Haftung . Vorsteher oder Mit¬
glieder eines verwaltenden oder beschließenden
Organs einer Gemeinde oder eines weiteren
Kommunalverbandes können zum Vorsitzende » eines
KaufmannsgerichlS <8 11 Abs . 1) auch dann gewählt
iverden , wenn die Gemeinde oder der weitere
Kommunalverband ein Handelsgcwerbe betreibt.

8 16.

Im übrige » finden auf die Wahlen die Vor¬
schriften des 8 15 , 8 17 Abs . 1, Z 18 des Gewerbe-
gerichtsgesetzes entsprechende Anwendung.

Ebenso sind die Vorschriften der §8 19, 20,
§ 21 Abs . 1, 3 , § 8 22 bis 25 , 88 des Gewerbe¬
gerichtsgesetzes sinngemäß anzuwenden.

Aus den Handlungsgehilfen entnommene Bei¬
sitzer , deren Jahresarbeitsverdienst an Lob » oder
Gebalt erst nach der Wahl de» Betrag von fünf¬
tausend Mark übersteigt , bleiben bi « zur nächste»
Wahl im Anit.

Berfastret ».
8 16.

Auf da « Verfahren vor de» KaufmannS-
gerichte » finden die Vorschriften der 88 26 bis 61
des GewerbegerichtSgeseye « mit der Maßgabe ent-
svrechende Anwendung , daß die Berufung gegen
die Urteile der KaufinannSgerichte nur zulässig ist,
wenn der Wert des Streitgegenstandes de» Betrag
von dreihundert Mark übersteigt.

Die Vorschrift im 8 11 der Zivilprozeßordnung
über die bindende Wirkung der rechtskräftigen Ent¬
scheidung, durch welche ei» Gericht sich für sachlich
unzuständig erklärt hat , findet auch in dem Ver¬
hältnisse der Kaufmanusgerichte und der Gewerbe-
gcrichte Anwendung.

Wird bei dem Kausmannsgericht eine vor das
Gewerbegericht gehörige Klage erhoben , so hat das
Kausmannsgericht , sofern für die Verhandlung und
Entscheidung derselben ein Gewerbegericht besteht,
durch Beschluß seine Unzuständigkeit anszusprechen
und den Rechtsstreit an das Gewerbegericht zu
verweisen . Eine Anfechtung des Beschlusses findet
nicht statt ; mit der Verkündung de» Beschlüsse«
gilt der Rechtsstreit al « bei dem Gewerbegericht
anhängig . Die in dem Verfahre » vor dem Kauf-
maniisgericht erwachsenen Koste » werden als Teil
der bei dem Gewerbegericht erwachsenen Koste»
behandelt . Diese Vorschriften finden entsprechende
Anwendung , wenn bei dem Gewerbegericht eine
vor das Käufma »n «gericht gehörige Klage erhob ?»
wird.

«17.
Da « Kausmannsgericht kann bei Streitigkeiten

zwischen Kaufleuten und Handlungsgehilfen oder
Handlungslebrlingen über die Bedingungen der
Fortsetzung oder Wiederaufnahme deS Dienst - oder
Lehrverhältnisses als Einignngsamt angerufen
werden . Auf die Zusammensetzung und das Ver¬
fahren des EinigungSamtS finden die Bestiniinnnaeii
der 88 63 bis 73 d-S GewerbcgcrichtSgesctzeS ent¬
sprechende Anwendung.

Gutachter » und Anträge der
Kaufmannsgerichte.

8 18.
Das KaiFmannSgericht ist verpflichtet , auf

Ansuchen von Staatsbehörden oder de» Vorstandes
des Kommunalverbandes , für welchen es errichtet
ist , Gutachten über Fragen abzngeben , welche das
kauimännifche Dienst - oder Lebrverbälinis betreffen.

Das Kaufmannsgericht ist berechtigt , in den
bezeichneten Fragen Anträge an Bebörden . an
Veriretimgen von Kommunalverbändcn und an die
gcfftzgebenden Körperichaften der Bundesstaaten
oder des Reiche « zu rickten.

Zur Vorbereitung oder Abgabe von Gutachten,
iowie zur Vorder innig von Anträge » können Ans
schlisse aus der Mitte des KaufmannsgerichteS ge
bildet werden.

Diese Ausschüsse müssen , sofern e» sich um
Fragen handelt , welche die Interessen beider Teile
derübren , zu flUictitn Teilen au « Kaufleuten ( 8 14)
und HandluilgSgebstfen zuiammengeietzt sein.

Das Nänere bestimmt das Statul.

Verfahre »» vor dem Gemeindevorsteher.
8 IS.

Ist ein zuständiges Kaufmannsgericht nicht
vorhanden , so kann bei Streitigkeiten der int § 5
Abs 1 No . 1 und 5 bezeichneten Art jede Partei
die vorläufige E tfcbeibnng durch den Vorsteher der
Gemeinde ( Bürgerineister , Schultheiß , Ortsvor
steber n . f. w .) i ach 'Uchen. Zuständig ist der Vor
sicher der Gemeinde , in deren Bezirk die streilige
Verpflichtung aus dem Dienst - oder Lehr
Verhältnisse zu erfüllen Ist oder sich die Handels
niederlussung de« Kaufmanns befindet oder beide
Partei ' » ibren Wohnsitz haben.

Die Vorschriften deS 8 76 Abs 2 , 3 und der
_ 77 bis 80 de« Gewerbegerichtsgesetzes finden

inngemäße Anwendung.
Lchlutzbestimmunge « .

8 20.
Die Landes - Zentralbebörde kann anordnen,

daß in Bezirke » , für welche zur Entscheidung
gewerblicher Hlreitigkeiten auf Grund der Landes

gesetze Gewerbegerichte bestehen (8 85 des Gewerbe-
gerichtsgesetzes ) , die für diese Gewerbegerichte
geltenden besonderen Vorschriften über die Bildung
vo » Vergleichskainmer » oder Vergleichsämtern und
über das Verfahre » vor denselben auch aus die
Kausmannsgerichle Anwendung finden.

8 21.
Streitiakeiten , welche anhängig geworden sind,

bevor ein sür sie zuständiges Kaufmannsgericht be¬
stand . werden von den bi » dahin zuständig ge¬
wesenen Behörden erledigt.

8 22.
Die vorstehenden Bestimmungen treten , soweit

sie sich auf die Herstellung der zu ihrer Durch¬
führung erforderlichen Einrichtungen beziehen , mit
dem Tage der Verkündung , im übrigen mit dem
1. Januar 1905 in Kraft . ,

Urkundlich nnler Unserer Höchsteigendandlgen
Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen Jnstegel.

Gegeben Swinemünde , an Bord M . J . Hohen-
zollern , den 6 . Juli 1904.

k-

(L. 8.) Wilhelm.
Graf von Posadowskh.

Gesetz-
betreffend den Schutz der Brieftaube»

vom 28 . Mai 1894.
8 1. Die Vorschriften der Landesgesetze , «ach

welchen das Recht , Tauben zu Hallen , beschrankt
ist und nach welchem im Freien belroffene Tauben
der freien Zueignung oder der Tötung unterliegen,
finden auf Militär -Brieitauben keine Anwendung
Dasselbe gilt vo » landeSgesetzlichen Vorschriften,
nach welchen Tauben , die m ein fremder Tauben¬
haus übergehen , dem Eigentümer des letzterere

80 §2 . Insoweit auf Grund landergesetzlicher
Bestimmungen Sperrzeiten sür den Taubenflug
bestehen , finden dieselben auf die Reiseflüge der
Militär -Brieftauben keine Anwendung . Die Sperr¬
zeiten dürfen sür Militär -Brieftauben nur einen
zirsammenhängeiiden Zeitraum von höchstens
10 Tagen im Frühjahr und Herbst umiassen.

Sind längere als , ebntägige Sperrzeiten ein-
geführt , so gelten für Militär -Brieftauben immer
nur die ersten 10 Tage . . _ . .

8 3 . Al « Militär -Brieftauben tm Sinne de,
Gesetze» gelten Brieftauben , welche der Miliiar-
(Marine - )Verwaltung gehören und derselben gemäß
den von ihr erlassenen Vorschristen zur Verfügung
gestellt und welche mit dem vorgeschriebenen
Stempel versehe » sind . Privatpersonen gehörige
Militär -Brieftauben genießen den Schutz dieses
Gesetze » erst daun , wenn in ortsüblicher Weise
bekannt gemacht worden ist . daß der Züchter seine
Tauben der Militärverwaltung zur Verfügung
gestellt hat.

8 4 . Für den Fall eines Krieges kann durch
kaiserliche Verordnung bestimmt werden, , daß alle
gesetzlichen Borschristen , welche da « Töten und
Einfangen fremder Tauben gestatten , für da»
Reichsgebiet oder einzelne Teile desselben außer
Kraft treten , sowie daß die Verwendung von
Tauben zur Beförderung von Nachrichten ohne
Genehmigung der Militärbehörde mit Gesangmr
bis zu 3 Monaten zn bestrafen ist.

Vorstehende « Gesetz bringe ich hiermit zur
allgemeinen Kenntnis . *

Wiesbaden , den 18 . August 1904.
Der Polizei -Präsident . I . V . : Falcke.

Bekanntmachting.
Die Lieferung des Bedarfs an Zechenkoks

und Brennholz für das Polizeidienstgebäude und
das Polizeigefängnis während der Heizungsperiode
1904 05 soll vergeben werden . Die Bedingungen
können während der Vormittagsdienststunden im
Polizeidienstgebäude , Zimmer No . 30 , eingesehen
werden.

Angebote sind verschlossen mit der Aufschrift:
„Zechenkoks - und Brennholz -Lieserung " bis zum
31 . b. M . einzureichen. *

Wiesbaden , den 10. August 1904.
Der Polizei -Präsident . I . V . : Falcke.

Bekanntmachung.
Der Fluchtlinienplan für dar freiwerdende

Babnbosrgelände zwischen der Rdeinstraße und
dem neuen Empfangs -Gebäude am Ring hat die
Zustimmung der OrtSpolizeibehörde erhalten und
wird nunmehr im Rathau », 1. Obergeschoß , Zimmer
Nr . 38 » , innerbalb der Dienststunden zu Jeder¬
manns Einsicht offen gelegt.

Dies wird gemäß 8 7 de» Gesetze» vom
S. Juli 1875 , betr . die Anlegung und Veränderung
von Straßen rc., mit dem Bemerken hierdurch
bekannt gemaßt , daß Einwenduiigeu gegen diesen
Plan innerbalb einer präklusivischen , mit dem
26 . Juli beginnenden u . einschließlich 23 . August c.
endenden Frist von 4 Wochen beim Magistrat
schriftlich anzubringen sind . *

Wiesbaden , den 21. Juli 1904.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Die Liste der stimmberechtigten Bürger in

hiesiger Stadt liegt vom 15 . bis 30 . August im
Rathaus . Zimmer No . 6 , zur Einsicht offen , was
mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntnis
gebracht wird , daß während dieser Zeit von jedem
Stimmberechtigten Einspruch gegen die Richtigkeit
derselben bei dem Magistrat erhoben werden kann.

Wiesbaden , den 12. Anglist 1904. *
Der Magistrat.
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Bekanntmachung.
Die Verteilung des Jagdpachtgeldes für

die Jabre 1803, 1904, 1905 soll vom5. September
d. I . ab an die Grniidstücksbesitzer erfolgen.

Dies wird hiermit zur Kenntnis der Berechtigten
gebracht mit dem Slnfngen, daß die Verteiliingsliftc
im Ratbanse. Zimmer No. 45, vom 17. bis
einschließlich 3l. d. M. zur Einsicht offen liegt. *

Wiesbaden , den 15. August 1904.
Der Oberbürgermeister.

Bekanntmachung.
Montag , den 22. August d. I .» nach¬

mittags , soll auf mehrere» Grundstücken an der
Walkmuhlstraße der Ertrag an Obst von4 Apfel-,
3 Birn - und ca. 20 Zwetschenvänmen an
Ort und Stelle öffentlich meistbietend gegen Bar¬
zahlung versteigert werden.

Zusammenkunft nachmittags3 Uhr vor der
Walkmühle. *

Wiesbaden , den 18. August 1904.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Die Lieferung des in der Zeit vom1. Oktober

d. I . bis 30. September 1905 für das städtische
Fasseivieh erforderlich werdenden Bedarfs an
Hafer- und Roggenstroy soll im Submissions-
tvege vergeben werden.

Die Lieferungsbedingungenkönnen im Rat¬
hause, Zimmer No. 44, wahrend der VormitiagS-
dienststiinden eingeseben werden.

Verschlossene Offerten sind mit entsprechender
Aufschrift versehen bis

Montag , den 22. August d. I .»
vormittags 12 Uhr,

im Rathaus, Zimmer No. 44, abzugebe» und
werden alsdann in Gegenwart der etwa erschienenen
Lieserungsbereiten eröffnet werden. *

Wiesbaden, den2. August 1904.
Der Magistrat.

Ausfchreibeu.
Lieferuug von Dicnstkleidcrn.

Die Lieferung von:
28 Wintcr-tteberröSen»
25 TuMhoseu und
3 Tuch-Juppen

für Bedienstete der Kurverwaltung soll vergeben
werden. Lieferungs-Termin 1. Oktober 1904.
Angebote mit der Aufschrift„Submiision auf
Dienstklcider" sind bis Dienstag , de» 23. Slug.
1804, vormittags 10 Uhr, vostmäßig ver¬
schlossen unter Beifügung von Stoffmustern bei
der unterzeichiieteii Stelle einzurcicben.

Die Lieferungsbedingungen können auf dem
Bureau der uuterzeichnctcn Verwaltung(Kurhaus)
eingeseben werdett. *

Wiesbaden» den1. August 1904.
Städtische Kur-Berwaltuug.

Verdingung.
Die Lieferung von 5000 Cbm. Granit-

Pflastersteinen i . Klaffe für die Banverwaltung
der Stadt Wiesbaden, lieferbar in der Gcsamt-
masse oder in Teilen von 500 Cbm. — Ende
der Gesamtlieseriing spätestens1. April 1905—soll
im Wege der öffentliche!! Ausschreibung verdungen
werden.

Augebotssoniiulare und VerdiiiguiigSunter-
lagen köniien während der Vormittagsdimstunden
im Rathause, Zimnier No. 53, eingesehen, auch von
dort gegen Barzahlung oder bestellgcldfreie Ein-
sendling von 1 Mk. 50 Pf. und zwar bi« zum
letzten Tage vor dem Termin bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift„Granit"
versehene Angebote sind spätesten? bis

SamStag , den 27. August 1904,
vormittags 11 Uhr,

hierher einzureiche».
Die Eröffliling der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa crichkiiiendeu Anbieter oder der mit
schriftlicher Vollmacht versehenen Vertreter.

Nur die mit dem vorgeschriebeueii und in allen
Teilen ausgeiiilltru VerdingungSformular einge-
reichten Augebore und nur solche auf Granit
werden berücksichtigt. *

Zuschlagsfrist: 5 Wochen.
Wiesbaden, den 10. August 1904.

Stadtbauamt , Abteilung für Straßenbau.

Freiwillige Feuerwehr.
Die Leiter- und Rcttcr-

abteilugen des 2. Zuges werden
viermit zu einer Uevuug auf Mon¬
tag, den 22. August er., abends
6 Uhr» an die Remise» eingeladeii.

Mit Bezugnahme auf die Statuten
wird vünttliches Erscheinen erwartet.

Wiesbaden, 16. August 1904.
Die Branddircktiou . *

Feuerwehr.
Zum Deutschen Feuerwehr¬

tag ir»Mainz am2., 3. 4.  Sep¬
tember er. wünschen ca. 300 bis 500
Feuerwehrleute aus Bayern tu nuferer
Stadt Quartier.

Wir ersuchen Reflectanten ihre
Offerte unter Angabe de? Preise» an

_ den städt.Brandmeister, Herrn Stahl.
balbiast emreichen zu ivollen. *

Wiesbaden , den2». Juli 1904.
Die Branddirektion.

Viehhof -Bericht
für die Woche vom 11. bi» 17. August.

Es
Vieh- waren

aufge- Qual. Preise von - bis
gattiing trieben

Stück per M»
Ochsen .

^ tt .ii
I. 50 kg 72 — 74 —

Kü '̂e . .
II. Schlacht- 68 — 72 —

1 187 I. gewicht 66 — 72 —
II. 60 — 64 —

Schweine 831 1 kg 1 12 1 18
Mastkälb.1 n Schlacht- 1 60 1 70
Landkiilb. i gewicht 1 20 1 60
Hämniel 164 1 40 1 44

Verdingung.
Die Ausführung der Tüncher» und

Anstreicherarbeiteu für die Instandsetzung der
beiden Fassaden an der Ellendogengasse und
Marktstraße des alten Rathauses zu Wies¬
baden soll im Wege der öffentliche»Ansschreidung
verdungen weiden.'

AngebotSsormnIare und Verdingungsunter¬
lagen können während der Vormittagsdienststunden
im Bureau für Gcbäiidei»iterhaltu»g. Friedrich¬
strabe 15, Zimmer No. 22, eingesehe», die Ver¬
dingungsunterlagen auch von dort gegen Barzahlung
oder bcstellgeldfreieEinsendung von 50 Pf. bezogenwerden.

Verschlossene und mit der Aufschrift„G. U. 5
Ocff." versehene Angebote sind spätestens bis

Montag , den 22. August 1804,
vormittags 10 Uhr,

hierher einziireichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebencn und aus¬

gefüllten Verdingiiiigsforniular eingereichtcii An¬
gebote werden berücksichtigt. *

Znschlagssrist: 30 Tage.
Wiesbaden , den8. August 1904.

Stadtbauamt»
Büreau für Gebäudeunterhaltung.

Verkauf.
Die sämtlichen Baulichkeiten des alten

Kurhauses (gemäß dem aufticgeiiden Lageplan
mit a, b, o, d, e, f, g, h, i u. k bezeichnelen Ge¬
bäude) sollen im Wege der öffentlichen AuSschrcibniig
auf Abbruch verkauft werden.

AiigehoiSsornililare, 1 Lagerplan und Vcr-
diligungSlinterlageii, sowie1 Verzeichnis der vom
Verkauf ausgeschlossenen Gegenstände, können
während der VormittagSdicnststnliden im Bureau
für Gebälldeunterhaltliiig, Friedrichstraße 15,
Zimmer No. 22. eingeichen, die Verdingnilgsiniter-
lagen, einschließlich dein oben geiianntcii Verzeichnis,
auch von dort gegen Barzahlung oder bestellaeldfreie
Einsendung von 1 Mk. und zwar dis zum
22. Augustd. I ., abends, bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift,.G. U. 6
Oeff." versehene Angebote sind bis

Dienstag , den 23. August 1904,
vormittags 11 Uhr,

hierher einzurcichcn.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebeueii und aus-

gefnllten VerdingiingSsoimular eingercichlen An¬
gebote werden berücksichtigt. *

ZiischlagSfrist: 30 Tage.
Wiesbaden, den8. Angnst 1904.

Stadtvauamt,
Büreau für Gebäudeunterhaltung.

Verdingung.
Die Renoviruug der Faffadeu (Tüncher-

uiid Anstreicherarbeiteu) des BolkskindergartenK
an der Hurtingstrahe zu Wiesbaden soll im Wege
der öffentlichen Ausschreibung verdungei: werden.

Aligebotsformularc, Verdittg»ugSunterlageii
lind Zeichnungen können während der NormiltagS-
Dienststiiuden im Büreau für Gebäudennterhaltung,
Friedrichstraße 15, Zimmer No. 22. eingeseben. die
Verdingungsunterlagen auch von dort gegen Bar¬
zahlung oderb-stellgeldsreie Einsendniig von 50 Pf.
und zwar bi» zum 27. Augustd. I ., abends,
bezogen werden.

Verschlossene und mit der AufschriftG. U. 7
versehene Angebote sind svätestens bis

Montag , den 29. August 1904,
vormittags 10 Uhr,

hierher einziireichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit de», vorgeschriebeueii und ans-

gesüllten Vcrdingunasfoiinular eingereichteu An¬
gebote werden berücksichtigt. *

ZnichlagSsrist: 30 Tage.
Wiesbaden, den 15. August 1901.

Stadtvauamt,
Büreau für Gebäudeunterhaltung.

Bekanntmachung.
Die Lieferung des Bedarfs an Heu und

Kornstroh für die städt. Schlachthaus- und
Biehhof-Anlage hier für die Zeit vom1. Oktober
1904 bis 31. Marz 1905 soll öffentlich vergeben
werden.

Hierfür ist Termin auf
Dienstag , den 30. August 1904,

nachmittags 3'/i Uhr,
in deni Büreau der Schlachthaus-Verwaltung
nnbeiaumt. woselbst die Bedingungen offen liegen
und die Offerten rechtzeitig bis zum Termin abzu-
geben sind. *

Wiesbaden , de» 12. August 1904.
Städt . Schlachthaus-Verwaltung.

Bekanntmachung.
Die Lieferung von 800 cbm Hartbasalt«

trotzen für die Bauverwaltuiigder Stadt WieS-
daden soll im Wege der öffeiiilichcn Ansschreidung
verduiigeil werden.

AngebolStorinulare und Verdingunasilnter-
lagen könne» während der Vormittagsdieiiststuiideii
ini Ralhause, Zimnier Ülo.  53 , eingesehen, auch
von dort gegen Barzahlung oder bcstellgeldfreie
Eiiiseiidnng von 70 Pi . und zwar bis zum letzten
Tage vor dem Termin bezogen werden.

Verichlosfene und mit ver Aufschrift„Krotzeu"
versehene Angebote sind späiestniS bis

SamStag , de» 10. September 1904,
vormittags 11 Uhr,

hierher einziireichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheiuenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebencn und aur-

gcfüllten VerdingungSformular und nur die aus
Hartbasalt eiiigereichtcn Angebote werden berück¬
sichtigt. *

Zuschlagrfrist: 4 Wochen.
Wiesbaden, den 16. August 1904.

Ttadtbauamt, Abteilung für Straßenbau.

Aiigilst 1904.
Städtische Schlachthaus-Perwaltuug.

Bekanntmachung.
Der Frnchtmarkt beginnt iväbrend der

Somniernionalc(April bis einschließlich September)
um 9 Uhr VörmittngS. *

Wicsvaden, den 12. März 1904.
Städt . Akztfe-Amt.

Kirchliche Anzeige».
Gvangelilche Kirche.

Marktkirche.
Sonntag, den 21. August. (12. S . nach Trinitatis.)

Jugcndgottesdienst8'/- Uhr: Hilfspr. Rings-
hausen.

Hauptgottesdienst 10 Uhr: Psr. Schußler.
Nach der Predigt Beichte und heil. Abendmahl.
Nachdem Christenlehre: Psr. Schußler.

Abendgotterdieust5 Uhr: Kand. Eibach.
Amtswoche: Psr. Schüßler.

Bergkirche.
Sonntag, den 21. August. (12. S . nach Trinitatis.)

Jugeiidgottesdienst8'/-Udr: Pfr .Beefenmeyer.
Hauptgottesdienst 10 Uhr: Pfi . Grein. (Hl.

Abendmahl.)
Abendgottesdienst5 Uhr: Psr. Diehl.
Amtrwoche. Taufen und Trauungen: Pfr.

Grein. Beerdigungen: Pfr. Diehl.
Ringkirche.

Sonntag, den 2l. August. (12. S . nach Trinitatis.)
Hauptgottesdienst 10 Uhr: Pfr. Lieber. Nach

der Predigt Christenlehre.
Abendgottesdienst5 Uhr: Pfr. Friedrich.
Amtswoche. Taufe» und Trauungeil: Pfr.

Risch. Beerdigungen: Hilfspr. Schlosser.
Kapelle des Panlincustifts.

Sonntag, den21.Aug. (12. S . nach Trinitatis),
vormittags9 Uhr: Hauptgottesdienst.

Evangelisches BcreinShaus, Platterstraße 2.
Sonntag: Die SonniagSschule und Versamm¬

lung für junge Mädchen(SonntagSverein) fallen
aus bis zum4. September.

Abends8*/»Uhr: Versammlung für Jeder¬
mann(Bibelstunde).

Jeden Donnerstag, abends8'/- Uhr: Gemein-
fchaftsstunde.

Ev. Männer- und Jünglingsverei».
Soinilag. nachmittags8 Uhr: Freier Verkehr.

Abends8‘/i  Uhr : Posaunen- und Mänuerchor-
Mitwirkung bei der Abeiidversammlung im großenSaale.

Montag, abends9 Uhr: Gesanqstunde.
Dienstag, abends8'/- Uhr: Bib-lstuiide der

Jugendabteilniig.
Mittwoch, abends9 Uhr: Bibelbefprechung.
Donnerstag, abends8'/, Uhr: Freier Verkehr.
Freitag, abends9 Ubr: Pofaunenprobe.
Samstag, abends9 Uhr: Gcbetsstiinde.
Das Vercinslokal ist jeden Abend geöffnet.

Der Vereinsbejilch ist frei. .
Christlicher Verein junger Männer.

Vereinslokal: Bleichstraße3, 1.
Sonntag: Morgen- Spaziergang nach der

Lungeiiheilstälte bei Naurod. Abmarsch6 Uhr vom
Kaiser Fricdrichplatz. Nachm. von 3 Ubr an:
Gesellige Zusaniliienkiliiftu. Soldatenversammlnng.

Montag, abends9 Uhr: Männerchor-Probe.
Dienstag, abends8'/« Ubr: Bibelbesvrechung.
Mittwoch, abends 9 Uhr: Bibelbefprechung

der Jngend-Abt.
Donnerstag,abds. 9Uhr: Posannenchor-Probe.
Freitag, abend» 9 Uhr: Turnen.
Samsiag, abend« 9 Ubr: Gebetsstnude.
Das Vereinslokal ist jeden Abend von8 Uhr

an geöffnet. Vcreiiisbesiich frei.
Evangelisches Gemeindehaus, Steingasfe 9.

Das Lesezimmer ist Sonn- und Feiertags von
2—6 Uhr für Erwachsene geöffnet.

Bersammlungen
im Gemeindesaal des Pfarrdanses. An der Ring-

kitche 3.
Sonntag, vorm. 11'/- Uhr: Kindergotterdienst.

Katholische Kirche.
13. Sonntag nach Pfingsten. — 21. August.

Pfarrkirche zmn hl. Bonifatius.
Hl. Messen5.30, 6.30, Militärgotlesdienst(bl.

Messe mit Predig» 8, KindergolteSdienst(Amt) 9,
Hochamt mit Predigt 10, letzte bl. Messe 11.30 Ubr.

Nachm. 2.15 Uhr Christenlehre mit Andacht
(326). Abends6Uhr fakranientalische Andacht(533)
mit Uiiigang.

An den Wocheiitagkn sind die bl. Messe» um
6, 6.85, 7.10 und 9.15 Uhr. 7.1» Schnlmeffe
und zwar Montag und Donnerstag für die Bleich-
straßeichnle. Dienstag und Freitag für die Blücher-
nnd Giltenbergschule, Mittwoch und Samslaa für
die Mittelschulen an der Rbein- und Luisenstraße,
iowic der höheren Mädchenanstalteii.

An>Donnerstag, dein Feste des hl. Ludwig,
ist nach der Frübnieffe Generalabsolution für die
Mitglieder des 3. Ordens.

Samstag 4.30 Uhr Salve. Gelegenheit zur
Beichte von4.80—7 und nach8, ebenso am Sonn¬
tag morgens von5.30 Uhr an.

Maria-Hilf-Kirchc.
Frühmesse und Gelegenheit zur Beichte 6,

zweite dl. Messe7.30, Kindergottesdienst(bl. Blesse
mit Predigt) 8.45, Hochamt mit Predigt 10 Uhr.

Nachm. 2.15 Uhr sakramentalische Andacht mit
Umgang(582).

An den Wochentagen sind die bl. Messen
um 6.30. 7.15i»id9.15 Uhr. 7.15 Ubr sind Schnl-
messenu. zivar Dienstagu. Freitag für die Castell¬
straßeschule, Mittwoch und SamStag für die Lehr-
straße-, Stiftstraßcfchulcund die Institute.

Samstag Nachm. 5 llbr Salve, 5—7 und nach
8 Ubr Gelegenheit zur Beichte.

Waiienhanskapelle, Platterstraße5. Donners¬
tag 6.80 Uhr hl. Messe.

AltkathoUsche Kirche, Schwalbacherstraße.
Sonntag, den 21. August, vormirtag« 10 Uhr:

Amt mit Predigt. W. Krimmcl, Pfr.
Evangelisch-lutherischer Gottesdienst,

Adclbeidstraße 23.
Sonntag, 21. August(12. S . nach Trinitatis),

vorm. 9'/, Uhr: Lesegottesdienft.
Christliche» Heim, Westendstraße 20, 1.
Jeden Mittwoch, abends 87a—9‘/a Uhr:

Bibelftunde für Mädchen und Frauen.
Kapttsten-Eemelnde, Oranienftr. 64, Hth. Pt.

Sonntag, den 21. Aug., vormittags' /»10 Uhr:
Predigt. 11 Uhr: Kindergotlerdienst. Nachinittags
4 Uhr: Haiiptgoltesdienst. Abends 8 Uhr ver-
saiiiiiielt sich der Jngendverein.

Mittwoch, abends8'/- Uhr: Betstiiii.de.
Toiincrsiag, abends 8'/- Uhr: Übniig des

GefailgvereiiiS. PredigerC. Karbinsky

vormittags9 Uhr: Beichte. 9'/s Uĥ? 'ÄA
Gottesdienst. Pfr . Hempfi„g° ^

Apostolische Gemeinde.
Kleine Schwalbacherstraße 10. 2.Et. rGewe

Sonntag, den LI. August, vonnittags io rth
Hailptgottesdienst. NachmitlagS4 Uhr: Gotte-di-»»
n. Predigt, wozu Jedermann sreund!. eingeiaden ii/

Freitag, 26.Ang.. abends8 Uhr: Gottezdik,,^
Heilsarmee , Frankenstraße 13.

Jeden Abend8' - Uhr, Sonntags auch vor»
10 Uhr: Veriammluiig. Jederniann willkommtit
Drutschlratholiiche sfreirelig .) Bem:ii,Le.

Die nächste Erbauung findet am 28. 'statt.
Prediger Welker, Bülowstraße 2.

Russischer Gottesdienst.
Soiintag(11. Sonntag nach Pfingsten), vom

11 Uhr: Heil. Messe. Große Kapelle.

Dampfer-Fahrten.
Rheiu- Dampfschiffahrt.

Kölnische mul Düsseldorfer Gesellschaft.
Ablahrten von Biebrich morgens 6.25 bi«

Cobleuz , 8.05, 9.25 (Schnelliahrt ,,Borussia“ uaj
„Kaiserin Auguste Victoria 1'), 9.50 (Schnelliahrt
„Barbarossa “ und „Elsa “), 10.35, 11.20 (Schnell,
fahrt „ Deutscher Kaiser “ und „ Wilhelm Kaiser
und König “), 12.50 bis Cöln . mittags 3.20 (nur
an Sonn - und Feiertagen ) bis Assmannshauoen
4.20 bis Andernach, abends6.20 u. 6.35 (Otter.'
schiff) bis Bingen , mittags 2.25 bis Mannheim,

Gepäckwagen von Wiesbaden nach Biebrich
morgens 7 ' /, Uhr . F329

Billets und Auskunft in Wiesbaden bei dem
Agent W. Bickel, Langgasse 20. Telefon 2364.

Biebrich - Mainzer DampfsehiffaUrt
Augu t VYiildmaiiu.

Im Anschlüsse an die Wiesbadener Strafsenbatu,
Fahrplan ab 1. Mai 1904.

Beste Gelegenheit nach Mainz.
Von Biebrich nach Mainz (ab Sohlofe) : 9 10

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9*.
An und ab Station Kaiserstrake -Haupt-
bahnhof 15 Minuten später.

Von Mainz nach Biebrich (ab Stadthalle ) : 910
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9*.

An und ah Station KaiserstraDäe-Haupt*
bahnhof 5 Minuten später.

* Nur Sonn - und Feiertags.
Extraboote für Gesellschaften . Abonnementi

Frachtgüter 35 Pfg . per 100 Ko.

Jlamburg -Amerikn -Liuie . F330
(Pass8ge -Büreaud . Gesellschaft : Wilhelmstr . 10.)

Die nächsten Abfahrten von Post- uni
Passagier -Dampfern finden statt : Nach Newyork:
18./8. Schnellpd . Deutschland , 20.<8. Postd. Bel*
gravia , 23. 8. Postd . -Moltke , 27. 8. Postd . Penn¬
sylvania , 1./9. Postd . Hamburg , 3./9. Postd.
Patricia , 8-/9. Postd . Blücher , 10./9. Postd.
Plioenicia , 15./9. Schnellpd . Deutschland , 17.0,
Postd . Pretoria , 20./Ö. Postd . Moltke , 24./9. Postd.
Graf Waldersee, 20./9. Postd. Hamburg, 1.14
Postd . Belgravia . Nach Boston : 6./9. Postd.
Granada , 25.,‘9. Postd . Pontos . Nach Baltimore:
6 /9. Postd. Granada. 25.<9. Postd. Pontes. Nach
Philadelphia :24 ./8. Postd . Barcelona , 11./9.Postd.
Arcadia . Nach Westindien : 24.-8. Postd . West-
phalia , 28-/8. Postd . Galicia . Nach Mexico: 18.8.
Postd . Teutonia , 26./8. Postd . Prinz August
Wilhelm , 3./9. ein Dampfer . Nach Neworleans:
25. 8. Postd. Altenburg. Nach Montreal: 1-A
ein Dampfer . Nach Ost -Asien : 20. /8. Post«.
Slavonia , 30.'8. Postd . Segovia , 10./9. P°®*“‘
Armenia , 20./9. Postd . Sencgambia , 30./9. Postd.
Ambria.

Norddeutscher Lloyd in Bremen.
(Hauptagent für Wiesbaden : J . Chr . Glüokhch,

Wilhelmstralse 50.) 1
Letzte Nachrichten über die Bewegungen

Dampfer der Newyork - und BaUimore -Lin 1611'
S.-D. „ Kais . Wilh II .“ nach Bremen , 16. Aug®
1' /- Uhr nachm , in Bremerhaven . S.-D. „K.
d. Gr .“ nach Bremen , 16. August 12 Uhr miW
von Newyork . S.-D. „Kronp . Wilh .“ nach Newy 01"1
16. August 7 Uhr vormittags in Newf 01"
S.-D. „Hohenzollern “ nach Genua , 16, Aug®
7 Uhr nachinittags Gibraltar passiert.
„Königin Luise “ nach Genua , 16. AugusH
vorm , von Gibraltar . D. „ Barbarossa “ Bä,
Newyork , 17. August 3 Uhr vorm , in
— Ost-Asien- und Australien -Linien : D.
senau “ nach Ost- Asien , 16. August 3 Uhr '
in Hongkong . D. „Sachsen “ nach Ost-A« '
17. August 11 Uhr vorm , von Genua . D.
dakan “ nach Singapore , 16. August 6 Ul»
Dover passiert . D. „Gera “ nach Bremen , iß. *“5
7 Uhr vorm , in Antwerpen . D. ^Gldeoburg
nach Australien . 16. August 5" , Uhr «fSä
Quessant passiert . — Ouba-, Brasil - u . La“ ls
Linien : D. „Ucla id“ nach Antwerpen,
16. August St. Vincent passiert . D. „Erla"»
nach Lissabon , Rotterdam Antwerpen , ®reS..
17. August von Bahia . D. „Bonn “ nach Br»i>̂
16. August von Lissabon . D. „Coblenz ‘
Cuba , 16. August in Antwerpen . — l'rupp®_
Transport : D. „Schleswig “ nach Bremen,
11'/, Uhr vorm , in Bremerhaven . — lvad* ‘e
Schulschiff „Herzogin C-cilie “ nach Bl*" ,
16. August 6‘/s Uhr nachm , von Grave»®1
Kadettin -Schulschiff „ Herz . Sophie Chan" .
„ach Honolulu , 7. August 48° N. 6“ W.

Red Star Line.
Alleiniger Agent in Wiesbaden : Wilhelm

Langgasse 20.) °
Antwerpen -Nowvork -Dienst . D. „Vadcn^ e

am 13. Aug . von Antwerpen nach
gegangen . D. „Zeeland “ am 13. Aug . von,.*
York nach Antwerpen abgegangen . D. ^
land “ am 15. August in Antwerpen von Ne"7 |g
angekommen . D. „Finland “ am 15. Augu* t,-.=
Newyork von Antwerpen angekoinrnen.
werpen -Philadelphia -Dienst . D. „ RhynlftO“ Jjt
16. August in Philadelphia von Antwerp ®" ^ jo
kommen . D. „Switzerland “ am 17. Aug uS*
Antwerpen von Philadelphia

Dru» und Verleg derL. Tchellenderg'lche» - es-Buchdtuikrtei in Wicrbedrn.
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